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 Veröffentlicht am 28.02.1995

Norm

StGB §3 Abs1 A1

Rechtssatz

Da nicht rechtswidrig handelt, wer sich nur der notwendigen Verteidigung zur Abwehr eines Angri4s auf ein

notwehrfähiges Gut bedient (§ 3 Abs 1 StGB) ist Notwehr gegen eine Notwehrhandlung (mangels eines rechtswidrigen

Angri4s) nicht denkbar. Darüber hinaus kann nach Lage des Falles der Einsatz einer Faustfeuerwa4e (Revolver) von

vornherein nicht als Notwehrhandlung angesehen werden, weil Schüsse aus kürzerer Distanz gegen einen rasant

anfahrenden Personenkraftwagen nicht geeignet sind, das Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen. Unabhängig von der Frage

eines vorsätzlich oder fahrlässig provozierten Angri4s stand demnach faktisch nur eine Abwehrhandlung, nämlich der

Sprung zur Seite, zur Verfügung.
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